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Meiner Mutter und dem Gedenken an meinen Vater



Vorwort
Juristische Fragestellungen gehören zum Alltag in Bibliotheken und anderen 
Informationseinrichtungen. Trotz der Vielgestaltigkeit juristischer Thematiken 
im Alltag ist es nicht unbedingt erforderlich, eine komplette juristische Ausbil-
dung zu absolvieren, um Informationseinrichtungen rechtlich sicher zu leiten. 
Das vorliegende Buch ist eine selektive Auswahl von häufig wiederkehrenden 
Bereichen. Hier darf sowohl der Arbeitgeber bzw. Dienstherr als auch der Kunde 
erwarten, dass sich die Informationswissenschaftler sicher im Rahmen des gel-
tenden Rechts bewegen. Das Buch dient ebenfalls dazu, die Schnittstellen zwi-
schen informationswissenschaftlichem Fachwissen und der juristischen Bear-
beitung aufzuzeigen, wie diese durch Übersetzung der Fachsprache und eine 
entsprechende Arbeitsteilung zwischen Juristen und Nichtjuristen zum Wohle 
der Informationseinrichtung bearbeitet werden können. Die Juristerei wird häufig 
und durchaus zutreffend mit der Medizin verglichen. So lassen sich Parallelen 
zwischen der Rettungskette in der Ersten Hilfe und der hier vorgeschlagenen 
Arbeitsteilung zwischen Informationswissenschaftlern und Juristen ziehen. Bei 
kleineren Angelegenheiten kann erwartet werden, dass die vom Laien getroffe-
nen Maßnahmen, richtig angewendet, ausreichen. Handelt es sich hingegen um 
größere Fälle ist eine gute Zusammenarbeit zwischen Ersthelfer bzw. Bibliothekar 
und Fachleuten erforderlich. Ferner ist das vorliegende Werk nach anwaltlichen 
Handlungsprinzipien ausgerichtet. Dies bedeutet u. a. eine praxisgerechte Orien-
tierung an der Rechtsprechung. Neben den allgemeinen Bezügen wird auf ein-
richtungsspezifische Besonderheiten eingegangen. Dies liegt zum einen an der 
unterschiedlichen Rechtsform, zum anderen aber auch an der Ausrichtung der 
Informationseinrichtung. Der Fokus liegt auf der deutschen Rechtslage. Darüber 
hinaus wird stellenweise zur rechtlichen Situation in der Schweiz und in Öster-
reich Stellung genommen. Ich danke Herrn Dr. Arne Upmeier und Herrn Dr. Klaus 
Gantert für Empfehlungen, Hinweise und Kritik.

München, im März 2013 Bernd Juraschko
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0 Einleitung

0.1 Bibliotheks- und Informationsrecht

Das Bibliotheks- und Informationsrecht ist kein eigenständiges und einheitliches 
Rechtsgebiet. Vielmehr ist es ein Querschnittsgebiet und damit ein Sammelbegriff. 
Sinn dieser Einteilung ist es, die bibliotheksrelevanten Regelungen aus den drei 
großen Unterteilungen des Rechts, dem Zivilrecht, dem Öffentlichen Recht und dem 
Strafrecht zusammenzufassen, Zusammenhänge aufzuzeigen und damit zweckori-
entiert übersichtlicher zu gestalten. Zweckorientiert heißt, dass die Anwendung in 
Informationseinrichtungen und damit auch deren Themengebiete im Vordergrund 
stehen und nicht ein Rechtszweig an sich.

Informations- und Bibliotheksrecht ist ein Thema für viele in Informationsein-
richtungen Beschäftigte. Dazu gehören Bibliothekare, die in juristischen Bibliothe-
ken arbeiten, Bibliothekare ohne juristische Ausbildung, die aber mit rechtlichen 
Aufgabestellungen konfrontiert werden, Dokumentare in Informationszentren von 
Unternehmen und nicht zuletzt auch Führungskräfte in der Verwaltung, die die Rah-
menbedingungen für die Informationseinrichtungen setzen. Neben den Finanzen 
sind rechtliche Regelungen eine der wesentlichen etablierten Stellschrauben, um die 
Entwicklung einer Bibliothek zu beeinflussen.

Abb. 1: Bibliotheksrecht.
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0.2 Ziele des Handbuches

Um als Werkzeug für die Praxis dienen zu können, werden mit dem Handbuch fol-
gende Ziele verfolgt:

 – Selbstständiges Lösen einfacher juristischer Aufgaben;
 – Aktives Vorsorgemanagement durch Vermeiden von juristisch heiklen Situatio-

nen;
 – Früherkennung von auftretenden juristischen Problemen; auch bzw. gerade dann 

wenn kein Jurist vor Ort ist;
 – Grundverständnis der Thematik bei umfassenden bibliotheksjuristischen Dis-

kussionen;
 – Zusammenwirken von nichtjuristischen Bibliothekaren mit Juristen bei Problem-

lösungen;
 – Grundverständnis der Kundenwünsche bei der Literaturberatung, Recherche 

bzw. Kursen zur Informationskompetenz für Juristen.

Als Praxishandbuch beschäftigt sich der vorliegende Band mit häufig vorkommenden 
Fällen im Alltag einer Informationseinrichtung.  Der Anspruch auf Vollständigkeit wird 
nicht erhoben. Vielmehr sind zentrale Regelungsgebiete, die häufig tangiert werden, 
bewusst ausgewählt worden. Juristische Bereiche, die entweder ganz oder teilweise 
weniger praktische Relevanz für das Informationswesen besitzen, wurden entspre-
chend ausgespart. Hierzu gehören auch Themen, die sonst regelmäßig in Grundlagen-
büchern besprochen werden, wie beispielsweise der Abschluss von Rechtsgeschäften 
von übermäßig betrunkenen Personen gem. § 105 Abs. 2 BGB, der Annahmeverzug 
des Schuldners, die Anfechtung wegen arglistiger Täuschung bzw. widerrechtlicher 
Drohung gem. § 123 BGB etc. Für das Informationswesen eher seltene Fälle wie die 
außerordentliche Kündigung wurden nur kurz erwähnt. Bei Rechtsgebieten, die auch 
unter Juristen eine Spezialisierung verlangen, wurde die Thematik in groben Zügen 
beschrieben und im Bedarfsfall ein juristischer Beistand als Kooperationspartner für 
die Informationseinrichtung empfohlen. Ebenfalls bewusst ausgespart wurde die 
Thematik der Gesetzesinitiativen zur Bibliotheksgesetzgebung. Ziel des vorliegenden 
Buches ist es, das notwendige Vorverständnis für die Diskussionen um die Bibliotheks-
gesetzgebung aus der Praxissicht zu bilden bzw. zu vertiefen.¹ Die Mechanismen der 
erfolgreichen Lobbyarbeit und Gesetzesinitiativen setzen vertiefte Kenntnisse voraus. 
Eine nachhaltige Rechtspolitik begründet sich auf umfassender Kenntnis des jeweili-
gen Sachverhalts und der rechtlichen Materie. Diese inhaltliche Tiefe kann durch ein 
für die Anwendung geschriebenes Handbuch per Definition nicht geleistet werden.

1 Ausführlich zur Thematik der Bibliotheksgesetzgebung in Deutschland:  Eric Stein hauer http://
www.steinhauer-home.de/, zuletzt aufgerufen am 22.02.2013. Österreich: Bundesmuseen-Gesetz 
von 2002, §§ 13 ff. (Österr. Nationalbibliothek). Schweiz: Bundesgesetz über die Schweizerische 
Nationalbibliothek (Nationalbibliotheksgesetz, NBibG) vom 18. Dezember 1992.
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Wegen des Praxisbezugs orientiert sich das vorliegende Werk an der Rechtspre-
chung. Dies entspricht der anwaltlichen Vorsicht. Denn letzten Endes sind es die 
Gerichte, die über den Sachverhalt entscheiden. Die Berücksichtigung der einschlägi-
gen Rechtsprechung im Vorfeld hilft unnötige Arbeit, Kosten, Ärger und gegebenen-
falls Gerichtsverfahren zu vermeiden. Eine gute Übersicht über aktuelle Urteile zum 
Bibliotheks- und Informationswesen mit Kommentierungen bietet die Webseite von 
Eric Steinhauer² sowie das Portal Bibliotheksurteile der Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften Hamburg³.

Neben dem selbstständigen Lösen einfacher juristischer Sachverhalte ist eine 
Auseinandersetzung mit dem Bibliotheksrecht auch für die Zusammenarbeit mit 
Juristen sinnvoll. Regelmäßig haben der Justiziar der Hochschule oder der extern 
beauftragte Jurist nur ein rudimentäres Verständnis vom Ablauf innerhalb der Infor-
mationseinrichtung bzw. deren Interessenlage. Daher sind Grundkenntnisse des Bib-
liotheksrechts sinnvoll, um den Transfer bzw. die Übersetzungsleistung für das Anlie-
gen der Informationseinrichtung zu erbringen. Die Zielvorstellungen der Bibliothek 
und die dafür erforderlichen Mittel sind schlüssig und in der Formulierung griffig 
zu formulieren.⁴ Dem angewandten Bibliotheksrecht kommt daher eine Kommuni-
kationsfunktion zu. Gilt es eine rechtliche Fragestellung zu lösen, so beginnt dies 
mit der Zusammenstellung der notwendigen Daten, der Sachverhaltsermittlung. Hier 
liegt einer der besonders wichtigen Gelenkpunkte zwischen dem Bibliothekswesen 
und der Rechtsanwendung. Denn ohne oder mit fehlerhafter Sachverhaltsermittlung 
wird ein anderer Fall als der wirklich bestehende gelöst. Um aber den richtigen Sach-
verhalt zusammenstellen zu können bzw. die vom Juristen gestellten Fragen richtig 
beantworten zu können, sind entsprechende Rechtskenntnisse hilfreich. Zu den 
relativ einfachen Erfordernissen bei der Sachverhaltsermittlung gehört die Zusam-
menstellung eines chronologischen Handlungsablaufs mit den beteiligten Personen. 
Mehr Geschick erfordert es, festzulegen, welche Positionen bibliotheksbetriebswe-
sentlich und welche bei allem Affektionsinteresse verhandelbar sind. Je passgenauer 
die Abstimmung zwischen Juristen und Bibliothekar erfolgt, desto wirkungsvoller 
kommen die Interessen der Bibliothek zur Geltung.

0.3 Sachverhaltszusammenstellung

Die eben angesprochene Zusammenstellung des Sachverhalts erfolgt regelmäßig 
durch eine Feststellung des chronologischen Geschehensablaufs. Wichtig dabei ist, 
welche Personen aktiv oder passiv gehandelt haben. Häufig ist das Darstellen in 
Skizzen hilfreich. Der Vorteil der Skizze liegt auf der Hand: Sie ist schneller angefer-

2 http://www.bibliotheksrecht.de/, zuletzt aufgerufen am 22.02.2013.
3 http://www.bibliotheksurteile.de/, zuletzt aufgerufen am 22.02.2013.
4 Bea; Scheurer; Hesselmann: Projektmanagement, S. 114.
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tigt. Verwässernde Formulierungen sind schwieriger möglich bzw. fallen leichter auf, 
denn diese äußern sich in der Sachverhaltsskizze als Darstellungsschwierigkeiten. 
Sachverhaltsskizzen gehören daher zu den Standardarbeitsmitteln bei der Erarbei-
tung von juristischen Lösungen. Zur Übersichtlichkeit kann es erforderlich werden, 
die Skizze zudem in Teilskizzen aufzuspalten.

Solange die Sachverhaltsermittlung erfolgt, sollen juristische Bewertungen – 
nicht aber das juristische Verständnis - von den Fakten getrennt bleiben. Ansonsten 
wird die Skizze unübersichtlich. Gegebenenfalls ist später die Skizze zu erweitern. 
Eine hundertprozentige Trennung zwischen der Sachverhaltsermittlung und der 
Rechtsanwendung wird jedoch nicht gelingen, denn bereits bei der Zusammenstel-
lung des Sachverhalts ist es wichtig, mögliche juristische Problemkreise im Auge zu 
haben. In der Literatur wird dies mit einem Hin- und Herwandern des Blickes zwi-
schen Sachverhalt und Rechtsnormen beschrieben.⁵ Dies bedeutet jedoch nicht eine 
Vermischung von Tatsachen und Rechtsansichten, sondern vielmehr das Herbeibrin-
gen jener Fakten, die für die spätere Diskussion als Argumente entscheidend sind. So 
spielt beispielsweise die Rechtsform des Trägers der Bibliothek eine entscheidende 
Rolle, wenn es um den Erlass einer Benutzungsordnung geht. Wird hingegen eine 
Ausweitung der Brandschutzmaßnahmen auf Grund der Landesbauordnung disku-
tiert, so ist die Rechtsform des Trägers unerheblich. Entscheidend sind hier vielmehr 
Punkte wie Anzahl der Nutzer, räumliche Gegebenheiten, Bausubstanz etc.

Bestehen Zweifel, ob ein Punkt später relevant ist, ist dieser mit in den Sachver-
halt aufzunehmen. Bei der folgenden rechtlichen Prüfung wird Wesentliches von 
Unwesentlichem getrennt. Wichtige fehlende Angaben können hingegen zu einer 
anderen und damit fehlerhaften Lösung führen. Um sich in einigen Fällen Klarheit 
zu verschaffen, ist es sowohl als Merkhilfe als auch für eine Weitergabe des Falls an 
einen Juristen wichtig, klare Aussagen zu treffen. Ebenso sind Vorstellungen der Par-
teien z.B. des Sachbearbeiters in der eigenen Bibliothek mit aufzunehmen. „Ich bin 
davon ausgegangen, dass Frau F. meine Nachricht vom 18.07.2012 erhalten hat.“ Hier 
handelt es sich um keine Meinung, sondern um die Mitteilung einer inneren Tatsa-
che. Um diese von den äußeren Tatsachen getrennt zu halten, ist sie entsprechend 
zu kennzeichnen. Ob diese Vorstellung (innere Tatsache) beachtlich ist, wird erst die 
spätere Prüfung ergeben. Bei komplexeren Sachverhalten haben sich Zeitleisten als 
hilfreiches Instrument erwiesen, um die Geschehnisse nachvollziehen zu können.

Da es sich bei der Sachverhaltsskizze um Tatsachen und nicht um juristische Wer-
tungen handelt, kann diese von jedermann angefertigt werden. Im Hinblick auf die 
weitere Bearbeitung ist es jedoch hilfreich, wenn ein juristisches Grundverständnis 
vorhanden ist. Hierzu ist nicht das Auswendigkennen bestimmter Rechtsnormen, 
sondern vielmehr das Bewusstsein erforderlich, dass es sich hierbei um einen wichti-
gen Aspekt handelt, der in der Skizze wiederzugeben ist.

5 Medicus; Petersen: Grundwissen zum Bürgerlichen Recht, § 1 Rn 8.
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Beispiel: Für die Stadtbibliothek S wurde eine Buchsicherungsanlage unter Eigentumsvorbehalt ge-
liefert. Noch vor der Bezahlung des Kaufpreises stellt sich heraus, dass es sich um ein Modell aus 
zweiter Hand handelt. Da es als neu verkauft worden war, verweigert die Bibliotheksleiterin die Be-
zahlung. Hier ist zunächst nicht erforderlich, die juristische Bewertung des Kreditsicherungsgeschäf-
tes zu kennen. Notwendig sind aber genaue Aufzeichnungen, was wann von wem in welcher Art und 
Weise gesagt wurde und die Aufführung der Belege für die Vereinbarungen.

Aus Gründen der Arbeitseffizienz haben sich einige Mittel in Sachverhaltsskizzen 
bewährt:

 – Abkürzungen für die handelnden Personen mit einzelnen Großbuchstaben;
 – Pfeile von dem, der etwas gesagt oder getan hat;
 – Pfeile an den Adressaten einer Nachricht oder eines Gegenstandes;
 – Wörtliche Formulierungen in Anführungszeichen;
 – Verwendung von Farben und unterschiedlicher Linienstruktur (durchgehend, 

gestrichelt, Strichpunkt, …) um bei umfangreicheren Skizzen den Überblick über 
die zusammengehörigen Aktionsgruppen zu bewahren.

 – Ist die zeitliche Reihenfolge wichtig, so kann diese ebenfalls notiert und zur Über-
sichtlichkeit des Ablaufs mit fortlaufenden Ziffern bezeichnet werden. Bereits 
hier lassen sich häufig schon Einteilungen im Geschehensablauf, die sogenann-
ten Handlungsabschnitte, finden. Im Zweifelsfall ist es für die spätere Bearbei-
tung leichter, mehr als zu wenig Handlungsabschnitte zu finden.

Ein weiterer bei der juristischen Arbeit häufig verwendeter Kunstgriff, um auch bei 
komplexen Gemengelagen zu zuverlässigen Ergebnissen zu kommen, ist das Aufspal-
ten der Gesamthandlung in Zweipersonenverhältnisse. Diese werden dann einge-
hender untersucht und anschließend wieder in den Gesamtzusammenhang gestellt. 
Diese gestufte Vorgehensweise dient der Übersichtlichkeit und erleichtert damit die 
Lösung des Falles.

Beispiel: Die eifrige Bibliotheksangestellte E hat, ohne dafür autorisiert zu sein, auf einen Werbean-
ruf per Telefon den kostenpflichtigen Bezug einer Datenbank zugesagt. Bibliotheksleiterin B erfährt 
davon, als bei ihr Beschwerden von Nutzern eingehen, dass die Datenbank ständig schlecht erreich-
bar ist. B ist empört und will die gerade eingegangene Rechnung nicht bezahlen. Kann B die Zahlung 
verweigern?

Lösungsskizze für eine Gliederung: 
1. Abschnitt: Hier wird zunächst festgestellt, dass unmittelbar zwischen B und dem Datenbankver-
lag keine Handlung zustande gekommen ist. Auch wenn dieser Abschnitt sehr kurz ist, sollte er zur 
Übersichtlichkeit dennoch in die Einteilung aufgenommen werden. Gelegentlich können auch aus 
vermeintlich kurzen Begebenheiten umfassende juristische Untersuchungen folgen.
2. Abschnitt: In einem zweiten Schritt wird dann die Handlung der E und die Handlung des Vertreters 
des Datenbankbetreibers untersucht.
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Damit ist die Ebene der Sachverhaltsermittlung erschöpft. Es folgt die Ebene der rechtlichen Bewer-
tung der einzelnen Handlungen.

Die Frage, welche Folgen das Verhalten der E für die Bibliothek hat, und ob B doch zur Zahlung ver-
pflichtet ist, gehört in den Bereich der juristischen Bewertung.

Abb. 2: Sachverhaltsskizze.

Die Kunst bei der Aufarbeitung des Sachverhaltes besteht darin, relevante Stellen 
möglichst genau zu schildern und dagegen Nebensächlichkeiten außer Acht zu 
lassen. Im oben genannten Beispiel ist es bedeutsam, ob und wenn ja zu welchen 
Bedingungen ein Lizenzvertrag zwischen dem Datenbankanbieter und der Bibliothek 
zu Stande gekommen ist. Daher bedürfen die abgegebenen Willenserklärungen zwi-
schen der Bibliothek und dem Datenbankbetreiber sowie den Vertretungsverhältnis-
sen einer genaueren Prüfung. Die Frage nach dem ständig gestörten Datenbankzu-
gang, also einer Leistungsstörung, ist hingegen nachrangig, auch wenn dies einer 
der Gründe war, weshalb der Fall publik wurde. Völlig nebensächlich ist es für die 
folgende juristische Prüfung, ob sich E vor der Bestellung bei einer Bibliothekskolle-
gin einer anderen Einrichtung nach dem Renommee der Datenbank erkundigt hat. Im 
Zweifel sind aber eher Informationen in die Sachverhaltsdarstellung mit aufzuneh-
men als wegzulassen.
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Die folgende Liste nennt Punkte, die häufig relevant sein können, aber nicht not-
wendig zu sein brauchen:

 – Funktionsbezeichnung der Personen;
 – Beziehung/Interaktion zwischen den Personen;
 – Wertbenennung der betroffenen Güter, soweit möglich;
 – Hinweis auf bestehende Gebräuche oder Gewohnheiten, die für einen Außenste-

henden nicht verständlich sind;
 – Hinweis auf besondere Regelungswerke oder vertragliche Vereinbarungen z.B. 

Creative Commons, Verwaltungsvorschriften;
 – Gibt es Gesprächs- oder Telefonprotokolle?
 – Anfertigen von Skizzen, Fotos, Screenshots;
 – Benennung der eigenen Auffassung, aber auch genaue Kennzeichnung;
 – Kurzes Statement zur Interessenlage der Bibliothek – worauf kommt es in diesem 

Rechtsstreit/ dieser Konstellation der Bibliothek an?
 – Erreichbarkeit für Rückfragen.

Sachverhaltsskizzen sind als juristisches Managementwerkzeug nicht nur für die 
Konfliktbewältigung bereits geschehener Ereignisse, sondern auch für Planungen 
hilfreich. Sie eignen sich, komplexe Sachverhalte übersichtlich zusammenzustellen, 
um in den folgenden Schritten Prioritäten setzen und die Bedeutung der nächsten 
Handlungen auf das Gesamtgefüge besser einschätzen zu können. Alternative Vorge-
hensweisen können rasch ausgearbeitet und hinsichtlich der zu erwartenden Folgen 
verglichen werden. Eine gute Sachverhaltsermittlung kann zudem Rechtsstreitigkei-
ten verhindern. Denn häufig beharren Parteien nur deshalb auf ihrem Standpunkt, 
weil ihnen die vollständige Kenntnis fehlt. Sachverhaltsberichte sind vertraulich. Da 
sie nahezu ausschließlich mit menschlichem Verhalten zu tun haben, fallen sie als 
personenbezogene Daten unter das Datenschutzrecht. Selbst wenn die Namen der 
handelnden Personen nicht direkt genannt werden,  so ist regelmäßig eine nähere 
Individualisierung nötig.

Nach Fertigstellung der Sachverhaltsskizze werden die einzelnen Aussagen und 
Handlungen bzw. Reaktionen juristisch bewertet. Beispielsweise geht es hier darum, 
ob der Werbeanruf von A bei E als Abgabe eines Angebots oder nur als Aufforderung 
ein Angebot abzugeben zu werten ist. Für diese Transferleistung sind juristische 
Kenntnisse erforderlich. Dabei kann die Skizze oder eine Kopie dieser zur Veranschau-
lichung der rechtlichen Gesichtspunkte erweitert werden. Dabei kann es vorkommen, 
dass bei der rechtlichen Bewertung ein zusätzlicher eigener Abschnitt zur Untersu-
chung des Falles gebildet wird. Die nach rechtlichen Gesichtspunkten gegliederte Art 
von Skizzen werden in juristischen Klausurbearbeitungen und in der Praxis häufig als 
Hilfsmittel verwendet. Sie dienen der Verdeutlichung der juristischen Bewertungen. 
Vor allem lassen sich die rechtlichen Beziehungen zwischen den einzelnen Personen 
gut verdeutlichen. Der nächste Schritt ist die systematische Fallprüfung. Im Zivilrecht 
lautet die allgemeine Frage an den Sachverhalt. „Wer will was von wem woraus?“ 
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Für das Verwaltungsrecht kann diese Formel in der Form „Wer will was von wem auf 
Grund welcher Ermächtigungsgrundlage“ ebenfalls angewendet werden. Die geän-
derte Formulierung statt „woraus“ in „auf Grund welcher Ermächtigungsgrundlage“ 
geht auf den gleichen Sinngehalt.

Die Übung beim Erstellen von Sachverhaltsskizzen schult gleichzeitig das Auge 
für das Wesentliche bei der Erstellung von Dokumentationen und Protokollen bzw. 
bereits bei der Vorfrage, ob die eben erfolgte Handlung dokumentiert werden soll. Für 
die juristische Aufarbeitung empfiehlt es sich, bei wichtigen Handlungen rechtzeitig 
für eine ausreichende Dokumentation zu sorgen. Ein Beispiel hierfür sind Gesprächs-
protokolle, die später von beiden Seiten akzeptiert werden. Ein ordentliches Protokoll 
enthält alle wesentlichen Punkte der Verhandlung. Hierzu gehören auch Punkte, die 
zwar erörtert wurden, es aber zu keiner Einigung kam. Protokolle dienen in der Sache 
vor allem dazu, aktive oder potentielle Konfliktpunkte sachlich offenzulegen und 
damit zu entschärfen. Verzichtbar, der Sache und dem gegenseitigen Vertrauen hin-
gegen abträglich, sind Mitschriften, die ein Ergebnis zu Gunsten einer Seite unvoll-
ständig oder gar fehlerhaft darstellen. Mitschriften dieser Qualitätsstufe sind nicht 
mehr als reiner, zeitintensiver Formalismus. Je nach Bedeutung des Gesprächs oder 
des Protokolls kann es vorkommen, dass das Protokoll vor einer beidseitigen Unter-
zeichnung von der Rechtsabteilung gegengelesen werden soll.



1 Grundlagen
Wie in wissenschaftlichen Arbeiten auch, sind in der juristischen Anwendung Aussa-
gen zu begründen. Dies erfolgt durch Argumente mit Nachweisen. Die Qualität dieser 
Argumente ist einer der entscheidenden Faktoren einer erfolgreichen juristischen Pro-
blemlösung. Zu den Standardargumenten gehören die Gesetzeszitate. Rechtsnormen 
werden regelmäßig nicht ausgeschrieben, sondern unter Angabe des Unterteilungs-
zeichens z.B. des Artikel oder des Paragrafen, gegebenenfalls mit weiterer Unterglie-
derung (Absatz, Satz, Halbsatz, Nummer etc.) und Gesetzesangabe, zitiert. Beispiele 
hierfür sind: § 812 Absatz 1 Satz 1 Fall 1 BGB; Art. 5 Abs. 2 GG. Aus Gründen der Ein-
deutigkeit sollte die Zitierung einer Rechtsnorm in der kleinsten für den jeweiligen 
Sachverhalt sinnvollen Unterteilung erfolgen. Denn eine ganze Reihe von Rechtsnor-
men enthalten verschiedene Aussagen, so dass eine genaue Bezeichnung geboten ist, 
um Missverständnisse zu vermeiden. Je nach Rechtstradition können einige Elemente 
bei der Zitierung in der Darstellung variieren. Damit verbunden ist die häufige Ver-
wendung von Abkürzungen. Beispielsweise wird Absatz häufig mit „Abs.“ abgekürzt 
oder der betreffende Absatz wird in römischen Zahlen geschrieben. Wird ein spezi-
elles Landesgesetz gemeint z.B. Landesbauordnung Baden-Württemberg ist auch 
dieses eindeutig zu kennzeichnen, da bei 16 Landesbauordnungen in Deutschland 
der einfache Hinweis LBO noch im Hinblick auf die Eindeutigkeit verbesserungsfähig 
ist. Dies erfolgt meistens in einer abgekürzten Form des Bundeslandes. Die Abkür-
zung B vor einem Gesetzesnamen bedeutet häufig Bund(esgesetz), L steht regelmäßig 
für Land(esgesetz). Häufige Gesetzesabkürzungen finden sich auf den ersten Seiten 
von Gesetzeskommentaren. Eine umfassende Auflistung und Erläuterung bietet das 
Standardwerk von Kirchner.¹ Eine Zusammenstellung von Abkürzungen befindet sich 
ebenfalls am Anfang des vorliegenden Werkes. Ein weiteres Hilfsmittel für die Rechts-
anwendung sind die in der juristischen Literatur häufig dargestellten und verwen-
deten Schemata oder Checklisten.  Einige der häufig verwendeten Schemata werden 
auch in diesem Werk vorgestellt. Bei den Schemata handelt es sich um die aufbe-
reitete Darstellung des Workflows bei der rechtlichen Prüfung von Normen. Neben 
den einzelnen Elementen kommt der Reihenfolge eine besondere Bedeutung zu. Teil-
weise ergibt sich die Reihenfolge direkt aus dem Gesetzestext, teilweise ist sie logisch 
geboten und teilweise entspricht sie Zweckmäßigkeitsüberlegungen. Schemata sind 
als Hilfsmittel bei der Rechtsanwendung zu sehen. Sie können das Lesen des Geset-
zestextes nicht ersetzen. Je nach Bedarf werden die Schemata in der Literatur unter-
schiedlich detailliert dargestellt.

1 Kirchner:  Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache.
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1.1 Verortung und Anwendung von Normen

Rechtliche Normen gestalten den Handlungsrahmen einer Bibliothek. Zum einen 
positionieren sie die Bibliothek. Hierzu gehören beispielsweise Ausführungen zur 
Bibliothek in den Hochschulgesetzen². Zum anderen binden sie die Bibliothek und 
bestimmen den Handlungsrahmen. Zu diesen zählen u.a. der Schutz der Kundenda-
ten und die Einhaltung des Urheberrechts.

Das Informations- und Bibliotheksrecht ist keine eigenständig kodifizierte 
Einheit, sondern besteht aus einer Vielzahl von Gesetzen und rechtlichen Regelun-
gen. Bibliotheken können als Bildungseinrichtungen sowohl dem Wissenschafts- als 
auch dem Kulturbereich als auch beidem angehören. Dies ist beim Aufsuchen von 
entsprechenden Rechtsnormen zu berücksichtigen, da hier unterschiedliche Rechts-
grundlagen bestehen. Das Informations- und Bibliotheksrecht hat daher einen selekti-
ven, auf den spezifischen Inhalt bezogenen Charakter. Eine erste Einteilung erfolgt in 
allgemeingültige Regelungen und in einen besonderen Teil. Zu den allgemeingültigen 
Normen gehört beispielsweise das Urheberrecht. Die Regelungen im besonderen Teil 
gelten nur für bestimmte Gruppen von Bibliotheken und Informationseinrichtungen. 
Ein entscheidendes Kriterium dafür ist die rechtliche Stellung des Trägers der Biblio-
thek. Der Rechtsträger ist entweder öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich. Ist der 
Rechtsträger privatrechtlich organisiert, so gilt dies auch für die Bibliothek. Dagegen 
kann eine Bibliothek in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft sowohl öffentlich-recht-
lich als auch privatrechtlich organisiert sein. Vereinfacht gesprochen bedeutet das 
öffentlich-rechtliche Verhältnis ein Über-Unter-Ordnungsverhältnis. Dahingegen 
steht das Privatrecht für die Gleichstellung der Partner, unabhängig davon, ob dies 
dem tätsächlichen Kräfteverhältnis entspricht. Der Unterschied zwischen der öffent-
lich-rechtlichen und der privatrechtlichen Organisationsform ist für die Ermittlung 
der einschlägigen Rechtsnormen von Bedeutung. Beispielsweise ist bei einer daten-
schutzrechtlichen Prüfung einer Serviceleistung einer vollständig öffentlich-recht-
lich organisierten Universität zunächst in den Landesdatenschutzgesetzen nach der 
einschlägigen Norm zu suchen. Dagegen erfolgt die Prüfung des gleichen Anliegens 
bei einer privaten Hochschule im Bundesdatenschutzgesetz.

Die Privatisierungswellen der letzten Jahrzehnte und die Folgen der Bologna-
Reform haben zu einer flexibleren Verwendung von Instrumenten, die früher eindeu-
tig dem öffentlichen Recht bzw. Privatrecht zugeordnet waren, geführt. Auch dieser 
Wandel ändert nichts an der generellen und damit für das Aufsuchen der  Rechtsnor-
men wichtigen Zweiteilung. Rechtliche Instrumente, die auf eine  Mischverwaltung 
hindeuten, bestehen durch oder auf Grund eines Gesetzes und gelten nur für den 
ausdrücklich definierten Part. So hat eine private Hochschule nach wie vor eine pri-
vatrechtlich organisierte Bibliothek, auch wenn sie durch eine Akkreditierung staat-

2 Z.B. § 93 SächsHSG, Gesetz über die Hochschulen im Freistaat Sachsen vom 10.12.2008, Stand 
01.01.2011.


